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Vorankündigung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes 
Helbe- Wipper für den Bereich Trinkwasser 

 
Es wird vorangekündigt, dass der TAZ Helbe- Wipper beabsichtigt, die Gebührensatzung zur 
Wasserbenutzungssatzung (GS- WBS) mit Wirkung zum 01.01.2018 wie folgt zu ändern:  
 
 
Verbrauchsgebühren (§ 4 GS- WBS) 
 
für Trinkwasser betragen inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer  
 
statt bisher: 
 
2,05 € / m³ entnommenen Wassers 

 
ab 01. 01. 2018: 
 
   1,97   € / m³ entnommenen Wassers 

 
 

Vorankündigung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes 
Helbe- Wipper für den Bereich Abwasser 

 
Es wird vorangekündigt, dass der TAZ Helbe- Wipper beabsichtigt, die Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung, die Kleineinleitersatzung sowie die Oberflächenentwässe-
rungsgebührensatzung mit Wirkung zum 01. 01. 2018 wie folgt zu ändern:  
 

 
1. Einleitungsgebühren (§ 12 b BGS- EWS) 
 
 für Schmutzwasser betragen 
 
statt bisher: 

 
ab 01. 01. 2018: 
 

für Teileinleiter 
(Hauskläranlage mit Überlauf in den Kanal)  
=   0,99 € / m³  Abwasser 

für Teileinleiter 
(Hauskläranlage mit Überlauf in den Kanal)  
=    0,79  € / m³  Abwasser 

 
 
2. Beseitigungsgebühren (§12 c BGS- EWS) 

 

 
für die Fäkalschlammentsorgung betragen  

 

 
statt bisher: 

 
ab 01. 01. 2018: 
 

Hauskläranlage  = 27,16 € pro m³ Abwasser 
 

Hauskläranlage =   30,75  € pro m³ Abwasser 
 

abflusslose Grube = 18,63 € pro m³ Abwasser abflusslose Grube =  24,24 € pro m³ Abwasser 
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3. Abgaben für Direkteinleitungen in ein Gewässer / den Untergrund (§ 6 Kleineinleitersatzung) 
 
betragen  
 
 statt bisher: ab 01. 01. 2018: 

 
= 0,57 € / m³ Schmutzwasser =   0,55   € / m³ Schmutzwasser 

 

 
4.  Einleitungsgebühren für Oberflächenwasser von öffentlichen Straßen, Wegen und  
     Plätzen (§ 5 Oberflächeneinleitungsgebührensatzung) 
 
betragen  
 
statt bisher: ab 01. 01. 2018: 

 
= 0,63 € / m². =   0,77  € / m². 
 
Diese Gebühren/Abgaben werden rückwirkend zum 1. 1. 2018 mit Bekanntmachung der geänderten 
Satzungen wirksam. Die Bürger der Mitgliedsgemeinden des TAZ Helbe- Wipper und die jeweiligen 
Träger der Straßenbaulast werden gebeten, sich auf die vorgenannten Änderungen einzustellen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


